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Gemeinde Gotthun

Beschlussvorlage
Einreichendes Amt:
Amt für Finanzen

Vorlage-Nr:

Datum:
Verfasser:

06-2017-009

29.05.2017
Guth, Hannelore

Beschluss zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 
2017 bis 2020
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 07.06.2017 Gemeindevertretung Gotthun

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gotthun beschließt die beiliegende Fortführung des 
Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2017 bis 2020.

Sachverhalt: 
Die Gemeinde Gotthun hatte gemäß § 43 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V 2016 ein 
Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und zu beschließen.
Das Haushaltssicherungskonzept ist jährlich abzurechnen und fortzuschreiben.
Mit dem Haushalt 2017 ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiter 
eingeschränkt.
Der Ergebnishaushalt ist 2017 nicht ausgeglichen und auch in den Vorjahren wurden in den 
Jahresrechnungen Fehlbeträge ausgewiesen. 
Der Finanzhaushalt kann ausgeglichen werden.
Im Finanzplanzeitraum kann der Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht erreicht werden. 

Finanzielle Auswirkungen Nein x Ja

Im Haushalt vorgesehen? Nein x Ja, Produktkonto ………………….
                          ……………….

Ertrag/Einzahlung in €           ……………………      Überplanmäßige Ausgabe

Aufwand/Auszahlung in €      ……………………
Außerplanmäßige Ausgabe

Anlage: Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Bearbeiter/in Amtsleiter/in Leiterin Amt für Finanzen Ltd. Verwaltungsbeamter/ 
Bürgermeister

Guth, Hannelore Guth, Hannelore
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Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
war(en)_____/kein Gremiumsmitglied von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig Mit 

Stimmenmehrheit
Ja Nein Enthaltung Lt. Beschluss-

vorschlag
Abweichender 
Beschluss

Abweichender Beschluss:

Datum Siegel Unterschrift


	Vorlage

